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Bestattungs- und Friedhofverordnung (BFV)

(Gemeinderatsbeschluss Nr. 365 vom 8. August 2003 und Nr. 424 vom 
4. September 2003)1

Der Gemeinderat von Thun,
gestÄtzt auf Art. 46 lit. f der Stadtverfassung vom 23. September 20012, 
Art. 21 Abs. 2 und Art. 24 des Bestattungs- und Friedhofreglements vom 
21. August 20033 (BFR) sowie Art. 27 ff. des Finanzreglements vom 13. 
Dezember 20024,

beschliesst:

I. Organisation

Art. 1
1 Das Tiefbauamt ist zustÅndig fÄr alle Aufgaben im Bestattungs- und 
Friedhofswesen. Es legt fest, zu welchen Zeiten Bestattungen und Ab-
dankungen stattfinden kÇnnen.
2 Soweit nicht diese Verordnung bestimmten Organisationseinheiten, 
insbesondere der StadtgÅrtnerei und dem Bestattungsamt, Aufgaben 
delegiert, entscheidet darÄber das Tiefbauamt.

Art. 2
Die Aufgaben des Bestattungsamtes sind insbesondere:
a Entgegennahme der Bestattungsmeldungen,
b Kontrolle der Bestattungspapiere (Todesanzeigebescheinigung, Kre-

mationszeugnis), Bestattungsbewilligung,
c Entscheid Äber Bestattungsgesuche AuswÅrtiger,
d Dateneingabe EDV,
e Festlegen der Abdankungstermine,
f Beratung der AngehÇrigen und Vereinbarung von Bestattungs-, Sarg-, 

Urnen- und GrÅberart (inkl. Abschluss von VertrÅgen Äber MietgrÅ-
ber), Leichenraum- und AbdankungshallenbenÄtzung sowie Dekora-
tionen,

g Entscheid Äber Gesuche zur Aufbahrung ausserhalb Çffentlicher Lei-
chenrÅume,

h Organisation der LeichenÄberfÄhrung,
i Orientierung des zustÅndigen Pfarrers/der zustÅndigen Pfarrerin,
j Bestimmung des Zeitpunktes der Abdankung, der Urnenbeisetzung 

oder der Abgabe der Urne zusammen mit den AngehÇrigen,
k Aufbieten Organist/Organistin,

1 Mit Revision vom 12.2.2009 (GRB Nr. 106), in Kraft seit 1.3.2009
2 SSG 101.1
3 SSG 556.01
4 SSG 620.0
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l RechnungsfÄhrung Bestattungskosten,
m FÄhren des Sterberegisters,
n VertrÅge und Abrechnung mit Organisten/Organistinnen,
o VertrÅge und Abrechnung mit Lieferanten.

Art. 3
Die StadtgÅrtnerei ist zustÅndig fÄr Betrieb, Unterhalt und Pflege der 
FriedhÇfe und der zugehÇrigen Anlagen. 

II. Friedhofsordnung

Art. 4
1 Die FriedhÇfe sind StÅtten der Ruhe und Besinnung. Sie sind dem 
Zweck entsprechend zu benÄtzen. Insbesondere sind sie nicht Spiel-
und Freizeitanlage.
2 Die FriedhÇfe sind dauernd dem Publikum zugÅnglich. 
3 WÅhrend der Dauer von Beerdigungen und Beisetzungen sind Arbei-
ten auf benachbarten GrÅbern zu unterlassen; die PietÅt ist zu wahren.
4 Tiere dÄrfen nicht auf die FriedhÇfe mitgenommen werden. Als Aus-
nahme sind Hunde gestattet. Diese sind an kurzer Leine zu fÄhren. Ver-
unreinigungen hat der Besitzer zu entfernen.
5 Auf dem Friedhofareal besteht ein allgemeines Fahrverbot. Ausge-
nommen sind Fahrzeuge fÄr Leichengeleite und Werkverkehr. 
6 FahrrÅder dÄrfen nicht auf den Grabfeldern abgestellt werden. Sie 
sind auf den ParkplÅtzen bei den EingÅngen zu parkieren.

Art. 5
1 Der Zutritt zum Ofenraum ist nicht Çffentlich.
2 Fremdpersonen werden in jedem Fall durch das Personal begleitet.

Art. 6
1 Die Gemeinde leistet fÄr BeschÅdigungen durch Dritte oder infolge 
von Naturereignissen oder bei Diebstahl an GrabmÅlern, von KrÅnzen, 
Pflanzen usw. keinen Ersatz.
2 FÄr SchÅden, welche durch umstÄrzende GrabmÅler entstehen, sind 
die AngehÇrigen haftbar.

III. SÄrge und Urnen

Art. 7
1 SÅrge dÄrfen weder aus Metall noch aus Karton bestehen. Sie dÄrfen 
keine umweltgefÅhrdenden Stoffe enthalten.
2 FÄr Erdbestattungen soll der Sarg aus weichem, leicht verweslichem, 
aber gegen Druck hinreichend widerstandsfÅhigem Holz bestehen. Er 
muss Griffe aufweisen.

StadtgÅrtnerei

Friedhofsordnung

Ofenraum des 
Krematoriums

Haftung

SÅrge
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3 HartholzsÅrge dÄrfen nur in PrivatgrabstÅtten beigesetzt werden.
4 FÄr Feuerbestattungen muss der Sarg aus weichem Holz angefertigt 
sein. Farbanstriche oder Einlagen, welche die Verbrennung erschwe-
ren, explosionsartig verbrennen oder starken Rauch entwickeln, dÄrfen 
nicht verwendet werden. Griffe sind nicht zulÅssig.
5 Die HÇchstmasse des Sarges fÄr die Feuerbestattung betragen: 
LÅnge 210 cm, Breite 70 cm, HÇhe 70 cm. Die Querleiste am Boden 
muss mindestens 3 cm hoch sein.

Art. 8
1 Nach erfolgter EinÅscherung wird die Asche in einer Urne gesam-
melt. Diese wird wie folgt verschlossen:
- Tonurne mit Blei verplombt,
- Metallurne verschraubt,
- Holzurne verschraubt.
FÄr UrnenreihengrÅber, das Gemeinschaftsgrab mit Schrifttafel und fÄr 
Beisetzungen auf ErdbestattungsgrÅbern werden verrottbare Urnen ab-
gegeben. Damit entfÅllt ein spÅterer Anspruch auf die Asche. Das Be-
stattungsamt kann Ausnahmen gestatten.
2 Éber die vollzogene Kremation wird eine Bescheinigung ausgestellt, 
sofern die Urne nicht in der Gemeinde Thun beigesetzt wird. 
3 Die Auswahl der Urnen durch die AngehÇrigen ist im Umfang der 
durch die Gemeinde bereitgestellten Typen mÇglich. 

IV. Gestaltung der GrÄber und GrabmÄler

Art. 9
1 Die ErdbestattungsgrÅber weisen folgende Masse auf:

LÅnge Breite
ReihengrÅber
Erwachsene
Kinder

180 cm
85 cm

90 cm
65 cm

EinzelprivatgrabstÅtten
(Masse inkl. Zwischenwege
oder Schrittplatten)

300 cm 150 cm

FamiliengrabstÅtten 2-, 3- oder 4-fache der EinzelgrabstÅtte
2 In jedes Erdbestattungsgrab (ReihengrÅber, EinzelprivatgrabstÅtten) 
darf nur eine Leiche bestattet werden. Es dÄrfen jedoch mehrere Urnen 
beigegeben werden. 
3 In einem Einzelprivatgrab ist nach 20 Jahren eine weitere Bestattung 
zulÅssig, sofern die zulÅssige Ruhefrist eingehalten werden kann.
4 In ein Urnengrab kÇnnen bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. Die Ur-
nengrÅber weisen folgende Masse auf:

LÅnge Breite
UrnenreihengrÅber 85 cm 65 cm
UrnenhaingrÅber 85 cm 65 cm

Urnen

Grabmasse
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Art. 10
1 Die Mietdauer von MietgrÅbern kann gemÅss Art. 5 des Bestattungs-
reglements verlÅngert werden. Die VerlÅngerung muss 10 oder 20 Jah-
re betragen.
2 FamiliengrabstÅtten mÄssen bis zum Ablauf der Grabesruhe der zu-
letzt Beerdigten gemietet werden.
3 MietvertrÅge kÇnnen erst abgeschlossen werden, wenn eine Erd-
bzw. Urnenbestattung erfolgt.
4 Die entsprechenden GebÄhren sind im Voraus zu bezahlen.
5 Wird auf Begehren der AngehÇrigen ein Mietgrab vor Ablauf der 
Mietfrist aufgehoben, erfolgt keine RÄckerstattung der GebÄhren.

Art. 11
1 Die StadtgÅrtnerei legt die Gestaltung der Grabfelder fest.
2 Die GrÅber dÄrfen nur auf der dafÄr vorgesehenen FlÅche bepflanzt 
und unterhalten werden.
3 BÅume und StrÅucher, welche die GrabmÅler Äberragen, dÄrfen nicht 
gepflanzt werden.
4 Pflanzen, welche NachbargrÅber oder die Friedhofanlagen beein-
trÅchtigen, dÄrfen in der Regel nach erfolgter Mahnung vom Friedhof-
personal entschÅdigungslos zurÄckgeschnitten oder entfernt werden.
5 Blumenschalen, KrÅnze und dergleichen dÄrfen bei Urnennischen 
und GemeinschaftsgrÅbern nicht auf bepflanzte FlÅchen gestellt oder 
an Schrifttafeln und Mauern angebracht werden. Die StadtgÅrtnerei be-
zeichnet die dafÄr vorgesehenen FlÅchen.
6 Das Friedhofpersonal ist berechtigt, verwelkte, abgestorbene und 
nicht bewilligte Bepflanzungen, Blumen, KrÅnze und GegenstÅnde so-
wie Umgrenzungen, welche die Pflege beeintrÅchtigen, entschÅdi-
gungslos wegzurÅumen.

Art. 12
1 FÄr das Schneiden der Randbepflanzung und das MÅhen des Ra-
sens wird eine einmalige GebÄhr (fÄr 20 Jahre) erhoben. 
2 Die StadtgÅrtnerei kann mit den Unterhaltspflichtigen gegen GebÄhr 
VertrÅge Äber die Bepflanzung und den Unterhalt von GrÅbern ab-
schliessen. 

Art. 13
Auf jedes Grab darf nur ein Grabzeichen gesetzt werden. Ausgenom-
men sind besondere Gestaltungen.

Art. 14
1 FÄr die Errichtung, Umgestaltung und Versetzung von GrabmÅlern ist 
die Bewilligung der StadtgÅrtnerei nÇtig. Ausgenommen sind nachtrÅg-
liche Schriften in der gleichen Schriftart.

MietgrÅber

Allgemeines

Grabunterhalt

Grundsatz

Bewilligungspflicht
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2 Vor Beginn der AusfÄhrungsarbeiten ist ein Gesuch im Doppel einzu-
reichen. Dieses muss enthalten:
- genaue Zeichnung mit Grundriss, Vorder- und Seitenansicht im  

Massstab 1 :10,
- die genauen Masse,
- Materialangabe und Bearbeitung,
- Name des Auftraggebers,
- Name des Herstellers,
- Friedhof und Grabnummer,
zudem auf Verlangen:
- Materialmuster,
- Modell.
3 Grabzeichen, die ohne Bewilligung aufgestellt wurden oder die den 
genehmigten Zeichnungen nicht entsprechen, kÇnnen von der Stadt-
gÅrtnerei nach erfolgloser Mahnung auf Kosten des Erstellers oder der 
Erstellerin entfernt werden.

Art. 15
1 Als Material oder Werkstoffe zugelassen sind Natursteine, Holz, 
Schmiedeeisen und Bronze.
2 Ausgeschlossen sind Nachahmungen natÄrlicher GegenstÅnde durch 
andere Stoffe, Bleche, Gusseisen, Draht, Pulverbronze, Porzellan, E-
mail, Kunststoffe, Kunststeine, Keramikfiguren und alle Åhnlichen Ma-
terialien.
3 GrabmÅler aus Holz, Schmiedeeisen und Bronze dÄrfen auf einen 
Natursteinsockel gestellt werden.

Art. 16
1 Metallschriften sind lediglich in Schmiedeeisen und Bronze zulÅssig.
2 Der Ersteller oder die Erstellerin kann seitlich auf dem Grabmal sei-
nen bzw. ihren Namen unauffÅllig anbringen. Nicht gestattet ist die Ver-
wendung von Firmenschildern.

Art. 17
Das Wiederverwenden von alten Steinen an neuen Standorten ist nur 
zulÅssig, wenn diese den Bestimmungen von Art. 15 entsprechen.

Art. 18
1 ZulÅssige Dimensionen der GrabmÅler:

Maximale 
HÇhe

Maximale 
Breite

Minimale 
Dicke

ErdbestattungsgrÅber 110 cm 55 cm 12 cm
KindergrÅber 80 cm 45 cm 12 cm
UrnengrÅber 90 cm 50 cm 12 cm

Material, Werk-
stoffe

Schrift

Wiederverwendung

Masse
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Die maximale HÇhe darf um 20 cm Äberschritten werden, wenn die 
Breite dementsprechend reduziert wird. Die Minimaldicke gilt nur fÄr 
GrabmÅler in Naturstein.
2 Kreuze dÄrfen die maximalen Breitenmasse maximal um 10 cm Äber-
schreiten, dabei ist die breiteste Abmessung massgebend.
3 Die Masse fÄr liegende Grabplatten betragen:
- minimal 35  45  5 cm
- maximal 60  45  15 cm
Sie dÄrfen den Erdboden maximal Äberragen:
- bei ErdbestattungsgrÅbern um 15 cm,
- bei Urnen- und KindergrÅbern um 10 cm.
4 Bei FamiliengrabstÅtten muss die GrÇsse des Grabmals in einem 
vernÄnftigen und harmonischen VerhÅltnis zur GesamtflÅche des Gra-
bes stehen. Die GesamthÇhe darf 180 cm nicht Äbersteigen. Bei Ein-
zelgrÅbern soll die Breite von 90 cm nicht Äberschritten werden.
5 Die HÇhe wird Äber dem Niveau des Bodens gemessen. Das Niveau 
wird durch die StadtgÅrtnerei bestimmt.

Art. 19
Der Standort der GrabmÅler wird durch die StadtgÅrtnerei bestimmt. Sie 
ist berechtigt, Kontrollen durchzufÄhren.

Art. 20
1 Das Aufstellen und jede Arbeit an bestehenden GrabmÅlern ist der 
StadtgÅrtnerei vorher anzuzeigen. Die Arbeiten dÄrfen nur wÅhrend der 
ordentlichen Arbeitszeit des Friedhofpersonals ausgefÄhrt werden. An 
Samstagen und Vortagen zu gesetzlichen Feiertagen sind Arbeiten un-
tersagt.
2 Bei ErdbestattungsgrÅbern dÄrfen GrabmÅler erst nach der endgÄlti-
gen Einteilung der Reihen, frÄhestens jedoch 6 Monate nach der Be-
stattung aufgestellt werden. Bei UrnengrÅbern entfÅllt die Wartezeit.
3 Bei nassem oder gefrorenem Boden dÄrfen keine GrabmÅler gesetzt 
werden.
4 Die GrabmÅler sollen auf eine dem Gewicht und der GrÇsse ange-
passte Unterlagsplatte gestellt und fachgerecht verbunden werden. Es 
sind folgende Masse zu beachten:
- Mindestdicke 6 cm,
- Maximalvorsprung vorne und hinten je 8 cm,
- obere Kante mindestens 15 cm unter Terrain.
5 Die Ersteller oder Erstellerinnen von GrabmÅlern dÄrfen den Rasen 
nicht mit Fahrzeugen befahren und auf den Wegen keinen Beton mi-
schen. Nicht mehr benÇtigte Erde und Schutt sind abzufÄhren.
6 Werden bei solchen Arbeiten Grabstellen, GrabmÅler, Wege oder 
Anlagen beschÅdigt, so haben die Verursachenden auf Anordnung der 
StadtgÅrtnerei den frÄheren Zustand wieder herzustellen oder entspre-
chenden Schadenersatz zu leisten.

Standort

Aufstellen, Zeit-
punkt
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Art. 21
1 Schadhafte oder nicht mehr feststehende GrabmÅler sind von den 
Unterhaltspflichtigen instand zu setzen.
2 Erfolgt dies nicht, so ist, nach Fristansetzung und Mahnung, die 
StadtgÅrtnerei berechtigt, die notwendigen Massnahmen auf Kosten der 
Unterhaltspflichtigen zu treffen.
3 Kann kein Unterhaltspflichtiger ermittelt werden, so lÅsst die Stadt-
gÅrtnerei verfallene oder eine Gefahr darstellende GrabmÅler abrÅu-
men, ohne RÄcksicht auf die Ruhefrist.

Art. 22
1 Die ReihengrÅber werden mit einer einheitlichen Einfassung verse-
hen. 
2 FÄr GrÅber in freier Anordnung und bei FamiliengrÅbern legt die 
StadtgÅrtnerei die Einfassung innerhalb eines Abteils fest. Die Einfas-
sungen haben nach diesen Weisungen zu erfolgen. Andere Einfassun-
gen sind nicht gestattet.

Art. 23
1 Provisorische Holzkreuze dÄrfen nur in brauner Farbe und mit weis-
ser Schrift verwendet werden. Auf KindergrÅbern sind weisse Kreuze 
mit schwarzer Schrift zugelassen.
2 Die Aufstellung hat in der gleichen Linie wie die GrabmÅler zu erfol-
gen.
3 Nach dem Setzen des Grabmals ist das hÇlzerne Kreuz zu entfer-
nen. Wird dies unterlassen, besorgt es die StadtgÅrtnerei. Sie verfÄgt 
dabei auch Äber das Holzkreuz.

IVa. Bestattung von Verstorbenen muslimischen Glaubens 1

Art. 23a
1 Im Friedhof Schoren ist ein Grabfeld fÄr Kinder und Erwachsene 
muslimischen Glaubens aller Glaubensrichtungen reserviert. 
2 Soweit nachstehend keine speziellen Regelungen enthalten sind, 
gelten die entsprechenden Bestimmungen des Bestattungsreglements 
und der Bestattungsverordnung. 

Art. 23b
1 Anspruch auf Bestattung auf dem Grabfeld haben Personen musli-
mischen Glaubens, welche im Zeitpunkt ihres Todes Wohnsitz in der 
Stadt Thun hatten oder die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 2 BFR 
erfÄllen. 

1 Kapitel IVa. eingefÄgt am 12.2.2009

Instandsetzung

Grabeinfassung, 
GrÅberbelag

Provisorische 
Holzkreuze

Grabfeld fÄr Men-
schen muslimi-
schen Glaubens

Anspruch auf
Bestattung



8 556.01.1

2 Verstorbene mit anderer Religion oder Konfession dÄrfen auf diesem 
Grabfeld nicht bestattet werden.

Art. 23c
1 Die GrÅber liegen im rechten Winkel Richtung Mekka.
2 Das Haupt der Verstorbenen ist auf die rechte Seite geneigt und 
nach Mekka ausgerichtet.

Art. 23d
1 Die rituelle Waschung und die Einbettung in den Sarg geschehen vor 
dem ÉberfÄhren auf den Friedhof. Der Leichentransport muss durch ein 
Bestattungsunternehmen erfolgen.
2 Den AngehÇrigen stehen AufbahrungsrÅume und Abdankungshalle 
zur VerfÄgung.
3 Eine Aufbahrung in der Kapelle wÅhrend des Abschiedsrituals ist 
nicht gestattet.
4 Das Abschiedsritual ist vorgÅngig mit dem zustÅndigen Friedhofsper-
sonal abzusprechen.

Art. 23e
Zuteilung, Vorbereitung und Schliessung des Grabes erfolgen durch 
das Friedhofpersonal. Dieses kann bei Bedarf weitere Weisungen ertei-
len.

Art. 23f
1 Die Tiefe des Grabes bei einer ersten Bestattung betrÅgt 180 cm.
2 Die EinzelgrÅber werden als kleine HÄgel von ca. 20 cm ausgestal-
tet, welche nach dem Einfallen nachgeformt werden. Sie liegen im Ra-
senfeld ohne Plattenwege.
3 Die erstmalige Gestaltung des Grabes erfolgt durch das Friedhofs-
personal. Die weitere Pflege geschieht durch AngehÇrige oder von ih-
nen beauftragte Dritte. 

Art. 23g
1 Die Grabesruhe betrÅgt 20 Jahre.
2 Nach Ablauf der Grabesruhe kann das einzelne Grab aufgehoben und 
nach Bedarf wieder neu belegt werden.
3 Bei einer Zweitbestattung bleiben allfÅllige Éberreste von Gebeinen 
im Grab.

Art. 23h
Die GebÄhren richten sich nach Art. 24 ff. dieser Verordnung.

Ausrichtung des 
Grabfeldes

Vorbereitung der 
Bestattung, Ritual

Beisetzung

Gestaltung und 
Pflege des Grabes

Grabesruhe, 
Zweitbelegung

GebÄhren
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V. GebÅhren

Art. 24
Einheimische AuswÄrtige

a Anmeldung und Organisation 0.-- 39.--
b BenÄtzung des Aufbahrungszimmers 0.-- 100.--
c BenÄtzung der Abdankungshalle 0.-- 155.50
d BenÄtzung des AngehÇrigenzimmers 0.-- 45.--
e BenÄtzung der Musikanlage inkl. Be-

dienung
0.-- 45.--

f Orgelspiel 0.-- 200.--
g BenÄtzung Sammelraum

(ab 2. Tag, pro Tag)
0.-- 50.--

Art. 25
Einheimische AuswÄrtige

a Erwachsene 0.-- 420.--
b Kinder bis 1-jÅhrig 0.-- 140.--
c Kinder 2- bis 12-jÅhrig 0.-- 210.--
d Exhumierte Gebeine bis 500.-- bis 500.--

Art. 26
Einheimische AuswÄrtige

a Ton roh 48.50 48.50
b Ton glasiert 70.-- 70.--
c Metall (Aluminium kupferfarbig eloxiert) 40.-- 40.--
d Verrottbare Urne 0.-- 49.50
e AbfÄllen von Gemeinschaftsgraburnen 0.-- 25.--
f Urnenversand Nach Aufwand

Art. 27
Einheimische AuswÄrtige

a Erwachsenengrab 0.-- 1'600.--
b Kindergrab 0.-- 250.--
c Privatgrab (20 Jahre) 2'500.-- 5'000.--
d 1. VerlÅngerung 20 Jahre 2'500.-- 5'000.--
e 2. VerlÅngerung 10 Jahre 1'500.-- 3'000.--

Art. 28
Einheimische AuswÄrtige

a Urnennischen Einzel (2 Metallurnen) 0.-- 300.--
b Urnennischen Familien (5 Metallurnen) 250.-- 600.--
c VerlÅngerung von b um 20 Jahre 250.-- 600.--
d Urnenreihengrab (4 verrottbare Urnen) 0.-- 800.--
e Urnenhaingrab (4 Tonurnen) 650.-- 1'600.--
f VerlÅngerung von e um 20 Jahre 600.-- 1'600.--
g Gemeinschaftsgrab (Urnengrab) 0.-- 250.--
h Gemeinschaftsgrab (Aschengrab) 0.-- 150.--

Aufbahrung und 
Abdankung

Kremationen

Urnen

Grabmieten
Erdbestattung

Grabmieten
Urnenbestattung
(20 Jahre)
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Art. 29
Die Kosten der Schriften fÄr Urnennischen und GemeinschaftsgrÅber 
(ca. 10 Jahre) werden nach Aufwand direkt verrechnet.

Art. 30
Einheimische AuswÄrtige

a Erwachsene 0.-- 650.--
b Kinder 0- bis 3-jÅhrig 0.-- 300.--
c Kinder 4- bis 12-jÅhrig 0.-- 375.--
d Privatgrab nach Aufwand

Art. 31
Einheimische AuswÄrtige

a Urnennischen 0.-- 80.--
b Urnenreihengrab 0.-- 160.--
c Urnenhaingrab / Privatgrab 160.-- 160.--
d Gemeinschaftsgrab (Urnen) 0.-- 160.--
e Zuschlag fÄr das gleichzeitige Beisetzen 

weiterer Urnen
0.-- 80.--

Art. 32
Einheimische AuswÄrtige

a Bewilligung 75.-- 75.--
b Erdbestattung nach Aufwand
c Ausgraben von Urnen 155.-- 155.--
d Verlegen von Urnen 250.-- 250.--

Art. 33
Einheimische AuswÄrtige

a Aufbahrungszimmer
b Abdankungshalle
c Grab

nach Aufwand
nach Aufwand
nach Aufwand

Art. 341

FÄr die Beteiligung an der Grundgestaltung und dem allgemeinen Fried-
hofunterhalt werden die folgenden GebÄhren erhoben:

Einheimische AuswÄrtige
a ErdbestattungsgrÅber 700.-- 800.--
b KindergrÅber 500.-- 600.--
c UrnengrÅber 450.-- 550.--
d PrivatgrÅber (je GrabstÅtte) 800.-- 950.--
e MoslemgrÅber 700.-- 800.--

1 lit. e eingefÄgt am 12.2.2009

Schriften

Graberstellung

Beisetzung

Exhumation,
Wiederbestattung

Dekorationen

Anlage, 
Bepflanzung,
Unterhalt



11 556.01.1

Art. 35
Die Preise richten sich nach der Artikelliste der StadtgÅrtnerei fÄr Ver-
tragsgrÅber. Sie stÄtzt sich dabei auf die AnsÅtze fÄr LÇhne und Pflan-
zen des GÅrtnermeistervereins Berner Oberland.

Art. 36
1 Die GebÄhren des Abschnitts V unterliegen mit Ausnahme derjeni-
gen fÄr Grabmieten (Art. 27 und 28) der Mehrwertsteuer zum jeweils 
geltenden Satz.
2 Sie entsprechen dem Stand des Landesindexes der Konsumenten-
preise von 103 Punkten (Basis Mai 2000). Die Anpassung erfolgt nach 
Art. 30 Abs. 2 des Finanzreglements.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 37
Gegen gestÄtzt auf diese Verordnung erlassene VerfÄgungen kann ge-
mÅss Art. 76 ff. der Stadtverfassung beim Gemeinderat Beschwerde ge-
fÄhrt werden.

Art. 38
1 Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2004 in Kraft.
2 Mit dem Inkrafttreten werden aufgehoben:
a die AusfÄhrungsbestimmungen zum Bestattungs- und Friedhofregle-

ment vom 3. November 1995,
b der GebÄhrentarif Bestattungswesen vom 20. Januar 1995 mit seit-

herigen Ñnderungen,
c das Reglement Äber die Bestattungs- und Leichenbitterunternehmun-

gen in der Gemeinde Thun vom 23. November 1973.

Thun, 8. August / 4. September 2003 Namens des Gemeinderates
Der StadtprÅsident: von Allmen
Der Stadtschreiber: Bietenhard

Genehmigung
Vom Amt fÄr Migration und Personenstand am 3. November 2003 ge-
nehmigt.

Grabbepflanzung

Mehrwertsteuer

Rechtsmittel

Inkrafttreten, Auf-
hebung bisherigen 
Rechts
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